
I. Vertragsabschluß / Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers / 
Erfüllungsort / Gerichtsstand
1. An diese Bestellung ist der Käufer 14 Tage gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen,
wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näherbezeichneten Kaufgegenstandes
nicht innerhalb dieser Frist abgelehnt oder den Kaufgegenstand geliefert hat.
2. Angaben des Verkäufers über Leistung, Betriebskosten, Kraftstoffverbrauch und Geschwin-
digkeit, auch über Dauer und Maß der Benutzung, sind nur als annähernd zu betrachten; sie
sind keine zugesicherten Eigenschaften.
3. Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden
und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.
4. Die Rechte und Pflichten des Käufers aus dem Vertrage dürfen ohne Zustimmung des Ver-
käufers nicht abgetreten werden.
5. Erfüllungsort ist für beide Teile der Sitz des Verkäufers.
6. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit
Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichts-
stand der Sitz des Verkäufers.
7. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist. Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem
Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.
8. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ungültig sein, so bleibt der Vertrag im übri-
gen gültig.

II. Preise
1. Die Preise verstehen sich – ohne Skonto oder sonstigen Nachlaß – ab Standort des Fahr-
zeugs rein netto zuzüglich jeweiliger Umsatzsteuer.
2. Kosten einer etwaigen Überführung, Verladung und Transportversicherung, etwaige Zoll-
kosten, Zulassungskosten sowie die darauf entfallende Umsatzsteuer gehen zu Lasten des
Käufers.

III. Zahlungsbedingungen / Zahlungsverzug
1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes –
spätestens jedoch 8 Tage nach Zugang der Bereitstellungsanzeige – und Aushändigung oder
Übersendung der Rechnung zur Zahlung in bar fällig. Zahlungsanweisungen, Schecks und
Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen
unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen.
2. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld – ohne Rücksicht auf die Fällig-
keit etwaiger Wechsel – sofort zur Zahlung fällig, wenn
a) der Käufer, der nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mindestens mit
zwei aufeinanderfolgenden Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät und der Betrag, mit des-
sen Zahlung er in Verzug ist, mindestens 1/10 des Kaufpreises beträgt.
b) der Käufer, der als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mit einer Rate 14 Tage
in Verzug kommt, er seine Zahlungen einstellt oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder
Konkursverfahren beantragt ist.
3. Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurück-
behaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag
beruht.
4. Kommt der Käufer mit Zahlungen – bei Vereinbarung von Teilzahlungen mit zwei aufeinan-
derfolgenden Raten – in Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner Rechte aus dem
Eigentumsvorbehalt nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten
oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
5. Verzugszinsen werden mit 2% p.a. über dem Basiszinssatz der europäischen Zentralbank
berechnet, zuzüglich jeweiliger Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn
der Verkäufer eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Käufer eine geringere Bela-
stung nachweist.
6. Bei Kreditgeschäften ist der Käufer verpflichtet, die dazu erforderlichen Kreditunterlagen
zu unterzeichnen. Auskunftsgebühren trägt der Käufer.

IV. Eigentumsvorbehalt
1. Alle Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher aus dem Kauf-
vertrag entstandenen Verbindlichkeiten des Käufers Eigentum des Verkäufers. Der Eigen-
tumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer
im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand erwirbt, z. B. Forderungen aus Reparaturen,
Ersatzteil-, Zubehör- und Betriebsstoff-Lieferungen, Einstell- und Versicherungskosten sowie
Berufsgenossenschaftsbeiträgen.
Ist der Käufer eine juristische Person des Öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes
gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für die Forderungen, die der Verkäufer aus seinen
laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer hat.
2. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungs-
übereignung, Vermietung oder anderweitige Überlassung des Kaufgegenstandes ohne vor-
herige schriftliche Zustimmung des Verkäufers unzulässig. Dem Verkäufer steht während der
Dauer seines Eigentums das alleinige Recht zum Besitz des Fahrzeug- bzw. Anhängerbriefes
zu. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Zulassungsstelle schriftlich zu beantragen, daß der
Fahrzeug- bzw. Anhängerbrief dem Verkäufer ausgehändigt wird.
3. Bei Eingriffen von Gläubigern des Käufers, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegen-
standes oder bei Ausübung des Unternehmerpfandrechts einer Werkstatt, hat der Käufer dem
Verkäufer sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den Eigen-
tumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen.
Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zur Wiederherbeischaffung
des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen
werden können.
4. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer vom Käufer den Abschluß
einer Vollkaskoversicherung (ohne oder mit Selbstbeteiligung) verlangen mit der Maßgabe,
daß die Rechte aus der Fahrzeugversicherung dem Verkäufer zustehen. Kommt der Käufer
trotz schriftlicher Mahnung des Verkäufers dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Verkäu-
fer die Vollkaskoversicherung auf Kosten des Käufers abschließen, die Prämienbeiträge ver-
auslagen und als Teil der Forderung aus dem Kaufvertrag einziehen. Die Versicherungslei-
stungen sind in vollem Umfange für die Wiederinstandsetzung des gekauften Fahrzeuges zu 
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verwenden. Im Totalschadensfall sind die Versicherungsleistungen zur Tilgung der Forderun-
gen des Verkäufers zu verwenden, der Mehrbetrag steht dem Käufer zu.
Die Leistungen aus der Vollkaskoversicherung sind – soweit nicht anders vereinbart – in vol-
lem Umfang für die Wiedeinstandsetzung des Kaufgegenstandes zu verwenden. Wird bei
schweren Schäden mit Zustimmung des Verkäufers auf eine Instandsetzung verzichtet, so
wird die Versicherungsleistung zur Tilgung des Kaufpreises und der Preise für Nebenleistun-
gen des Verkäufers verwendet.
5. Der Käufer hat die Pflicht, während der Dauer des Eigentumsvorbehalts den Kaufgegen-
stand in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und erforderlich werdende Reparaturen sofort
ausführen zu lassen.
6. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer zum Besitz und Gebrauch des
Kaufgegenstandes berechtigt, solange er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbe-
halt gemäß den nachfolgenden Bestimmungen dieses Abschnitts nachkommt und sich nicht
in Zahlungsverzug befindet.
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigen-
tumsvorbehalt nicht nach, kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom Käufer herausverlan-
gen und nach Androhung mit angemessener Frist den Kaufgegenstand unter Anrechnung auf
den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten. Diese Rücknahme gilt bei
Teilzahlungsgeschäften eines nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragenen Käu-
fers als Rücktritt. In diesem Fall gelten die Bestimmungen des Abzahlungsgesetzes.
Verlangt der Verkäufer Herausgabe des Kaufgegenstandes, ist der Käufer unter Ausschluß von
etwaigen Zurückbehaltungsrechten – es sei denn, sie beruhten auf dem Kaufvertrag – ver-
pflichtet, den Kaufgegenstand unverzüglich an den Verkäufer herauszugeben. Auf Wunsch
des Käufers, der nur unverzüglich nach Zurücknahme des Kaufgegenstandes geäußert wer-
den kann, ermittelt ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z. B. der Deut-
schen Automobil-Treuhand GmbH (DAT), den Schätzpreis. Der Verkäufer ist verpflichtet, den
Kaufgegenstand zu diesem Schätzpreis zu verrechnen.
Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käu-
fer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses ein-
schließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer
höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug
der Kosten auf den Kaufpreis und evtl. sonstigen, dem Eigentumsvorbehalt mitunterliegenden
Forderungen gutgebracht.
Der Verkäufer ist berechtigt, ihm übergebene Wechsel zur Deckung seiner Ansprüche aus § 2
des Abzahlungsgesetzes zu verwerten.

V. Lieferung / Lieferverzug
1. Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden kön-
nen, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluß.
2. Der Käufer kann 4 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder
einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer schriftlich auffordern, binnen angemessener
Frist zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Verkäufer in Verzug. Der Käufer kann neben
Lieferung Ersatz des Verzugsschadens nur verlangen, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Der Käufer kann im Fall des Verzugs dem Verkäufer auch schriftlich eine angemessene Nach-
frist setzen mit dem Hinweis, dass er die Abnahme des Kaufgegenstandes nach Ablauf der Frist
ablehne. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche
Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu ver-
langen; dieser beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des Kaufpreises.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes
gehört, steht ihm ein Schadenersatzanspruch nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Verkäufers zu. Der Anspruch auf Lieferung ist in den Fällen dieses Absatzes ausgeschlossen.
3. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt
der Verkäufer bereits mit Überschreitung des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die
Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziff. 2, Absatz 1, Satz 3 und Absatz 2.
4. Bei unvorhersehbaren Ereignissen wie z. B. höherer Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung
und erheblichen Betriebsstörungen verändern sich die in Ziffern 1 bis 3 genannten Termine
und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörung.

Vl. Abnahme
1. Der Käufer hat das Recht, innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige
den Kaufgegenstand am vereinbarten Abnahmeort zu prüfen, und die Pflicht, innerhalb dieser
Frist den Kaufgegenstand abzunehmen.
2. Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes, der Erteilung der Versandan-
schrift oder der Stellung der vereinbarten Sicherheit länger als eine Woche ab Zugang der
Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig im Rückstand, so ist der Verkäufer
nach Setzung einer Nachfrist von einer Woche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Käufer die Abnahme ernsthaft und end-
gültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises
nicht imstande ist.
3. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der Scha-
denbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der
Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

Vll. Gewährleistung
1. Für den Kaufgegenstand wird keine Gewähr geleistet. Dies gilt nicht, wenn und soweit der
Verkäufer schriftlich in einem gesonderten Garantieschein eine Gewährleistung übernimmt.
2. Bei möglichen Mängeln an erbrachten Zusatzleistungen (Fremdleistungen) kann der Käufer
zwecks Nachbesserung direkt an die ausführende Firma verwiesen werden.

Vlll. Haftung
1. Der Verkäufer haftet für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur, wenn er, sein
gesetzlicher Vertreter oder sein Erfüllungsgehilfe sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht hat.
2. Der Käufer ist verpflichtet, Schäden und Verluste, für die der Verkäufer aufzukommen hat,
diesem unverzüglich schriftlich anzuzeigen oder von diesem aufnehmen zu lassen.
3. Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des
Verkäufers gegenüber dem Käufer wird außer in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrläs-
sigkeit ausgeschlossen.


